
 

 

Immer mehr Rentner in der Steuerpflicht 

 

Nr. 06 vom 10. März 2021 
 
Rentner*innen sollten sich jedes Jahr aufs Neue fragen, ob sie Steuern zahlen müssen und 
ob eine Steuerklärung Pflicht ist. „Zumindest sollten sie nicht einfach davon ausgehen, dass 
das Finanzamt sie bisher nicht behelligt hat und es auch künftig nicht tun wird“, rät  
Jana Bauer vom Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) in Berlin. Durch Rentenerhö-
hungen oder Veränderung der persönlichen Verhältnisse können sie in die Steuerpflicht ge-
rutscht sein. 
 
„Noch muss die Mehrheit der rund 20 Millionen Rentner*innen aber keine Steuern zahlen“, 
beruhigt Bauer. „Und dass, obwohl es im letzten Jahr eine ordentliche Erhöhung gab: Zum 
1. Juli 2020 stieg die Rente im Rentengebiet West um 3,45 Prozent und im Rentengebiet 
Ost um 4,20 Prozent. Wer 2020 ausschließlich eine Rente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bezogen hat, kann anhand unserer Tabelle ablesen, ob Steuern anfallen.“ Maß-
geblich ist die Bruttorente (inklusive Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung) sowie 
das Jahr des Rentenbeginns. Hat die Rente 2005 oder früher begonnen, beträgt der Ren-
tenfreibetrag 50 Prozent. Für jeden späteren Rentenjahrgang wird er abgeschmolzen. Bei 
Rentenbeginn im Jahr 2020 liegt der steuerfreie Teil der Rente nur noch bei 20 Prozent. 
 
Allerdings werden 2020 durch die Rentenerhöhung rund 63.000 Rentner*innen mit Steuern 
belastet, schätzt die Bundesregierung. „In diesen Fällen werden in der Regel nicht mehr als 
50 Euro an Steuern fällig“, rechnet Bauer vor. Anders als die anfängliche Rente ist die regu-
läre Rentenerhöhung in voller Höhe steuerpflichtig. Der festgeschriebene, persönliche Ren-
tenfreibetrag gilt für die gesamte Laufzeit der Rente.  
 
Um die Steuerlast zu senken, sollten daher alle Aufwendungen in der Steuererklärung gel-
tend gemacht werden. Rentner*innen können zahlreiche Ausgaben abziehen, wie z.B.   
Spenden, Kosten für Medikamente, Brillen oder anerkannte Therapien, Aufwendungen für 
Haushaltshilfe oder Handwerkerarbeiten im Haushalt. Beiträge für Kranken- und Pflegever-
sicherung sind ebenfalls abzugsfähig. Werden keine höheren Aufwendungen erklärt bzw. 
nachgewiesen, berücksichtigt das Finanzamt automatisch einen Werbungskosten-Pausch-
betrag von 102 Euro. Für Sonderausgaben gilt ein Pauschbetrag von 36 Euro. Bis spätes-
tens 2. August 2021 muss die Steuererklärung für 2020 beim Finanzamt sein. Bis zum  
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28. Februar 2022 ist Zeit, wenn ein Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater die Erklärung 
übernimmt. 
 
„Aktuell werden mitunter Neunzigjährige aufgefordert, rückwirkend ab dem Jahr 2016 Steu-
ererklärungen nachzuholen“, berichtet Bauer aus der aktuellen Beratungspraxis der Lohn-
steuerhilfevereine. Grundsätzlich kann das Finanzamt für die letzten 7 Jahre zur Abgabe 
einer Erklärung auffordern. Außerdem werden nach 15 Monaten Karenzzeit 0,5 Prozent Zin-
sen je vollen Verspätungsmonat fällig. Allerdings ist die Höhe der Zinsen umstritten. Das 
Bundesverfassungsgericht muss klären, ob das in Zeiten der Niedrigzinsen noch angemes-
sen ist. Hinzu kommt für Steuernachzahlungen ein Verspätungszuschlag von mindestens  
25 € pro Monat. Besser ist es, vorher die Notbremse zu ziehen. 
 
Steuerfreie Renteneinnahmen 2020 
Wer ausschließlich Einkünfte aus der gesetzlichen Rente bezieht, hat bis zu den nachfolgend 
aufgeführten Beträgen keine Steuernachzahlung zu befürchten. Für Ehepaare und eingetra-
gene Lebenspartner gelten jeweils die doppelten Beträge.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) Bruttorente 2) Monatsrente (2. Halbjahr 2020). Bei der Einkommensberechnung wurden 3,05% Beitrag zur 
Pflegeversicherung und 7,85% zur Krankenversicherung (inkl. durchschnittlicher Zusatzbeitrag) berücksichtigt.  
 
Weil bei der Berechnung nur die Sozialversicherungsbeiträge als Ausgaben berücksichtigt 
wurden, können bei weiteren steuermindernden Aufwendungen auch höhere Rentenbezüge 
steuerfrei bleiben. Rentner*innen sollten sich nicht scheuen, professionelle Hilfe zu nutzen. 
Lohnsteuerhilfevereine beraten für einen sozial gestaffelten Mitgliedsbeitrag, erstellen die 
Einkommensteuererklärung und überprüfen den Einkommensteuerbescheid. Beratungsstel-
len der Mitgliedsvereine können auf der Homepage des Bundesverbandes abgerufen 
(www.bvl-verband.de) oder telefonisch erfragt werden (030 – 58 58 40 40). 
 
Ansprechpartner:  
Jana Bauer, LL.M.  
Referentin Steuern und Medien  
Tel: (030) 58 58 40 4-16  
E-Mail: bauer@bvl-verband.de 

Renten- 
beginn 

Rentengebiet West Rentengebiet Ost 
Jahresrente1) Monatsrente2) Jahresrente1) Monatsrente2) 

2005 19.001 € 1.610 € 17.735 € 1.508 € 
2006 18.467 € 1.565 € 17.309 € 1.472 € 
2007 18.026 € 1.528 € 16.955 € 1.442 € 
2008 17.704 € 1.500 € 16.740 € 1.424 € 
2009 17.319 € 1.468 € 16.466 € 1.400 € 
2010 16.872 € 1.430 € 16.095 € 1.369 € 
2011 16.541 € 1.402 € 15.821 € 1.346 € 
2012 16.178 € 1.371 € 15.625 € 1.329 € 
2013 15.804 € 1.339 € 15.426 € 1.312 € 
2014 15.501 € 1.314 € 15.191 € 1.292 € 
2015 15.278 € 1.295 € 15.048 € 1.280 € 
2016 15.033 € 1.274 € 14.913 € 1.268 € 
2017 14.751 € 1.250 € 14.688 € 1.249 € 
2018 14.492 € 1.228 € 14.456 € 1.229 € 
2019 14.226 € 1.206 € 14.226 € 1.210 € 
2020 13.815 € 1.171 € 13.815 € 1.175 € 

http://www.bvl-verband.de/

